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Bekanntgabe der Verlängerung der Förderperiode des 

Förderprogramms 2020 und Informationen zur Anpassung der 

Antragstellung auf Förderung der gesamtösterreichischen 

Organisationen mit besonderer Aufgabenstellung im Sport und 

Förderprogramm 2021 gemäß Bundes-Sportförderungsgesetz 2017 

Bereich: Gesamtösterreichische Organisationen mit besonderer 

Aufgabenstellung im Sport – Sport Austria (BSO) 

A. Grundlagen 

Gemäß § 13 Abs. 7 iVm § 10 Abs. 4 BSFG 2017 hat die Geschäftsführung der Bundes-Sport 

GmbH auf Basis der strategischen Schwerpunkte des Sportministers 2019 ein 

Förderprogramm für die mit 01.01.2020 beginnende einjährige Förderperiode erstellt. Am 

28.04.2020 wurde aufgrund der COVID-19 Krise die Förderperiode durch den Sportminister 

um ein Jahr verlängert und endet somit erst am 31.12.2021. Die Kommission für den 

Breitensport und die Kommission für den Leistungs- und Spitzensport haben am 14.07.2020 

die gesetzlich vorgesehene Zustimmung zu diesem Förderprogramm erteilt. Das 

Förderprogramm 2020 bleibt in den Punkten B., C., D., E., G. und H. bestehen und wird nur 

in folgenden Punkten geändert: 

F. Förderlaufzeit 

1. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2021 

I. Frist zur Antragstellung 

Anträge auf die Fördergewährung sind in digitaler Form bis 27.09.2020 bei der Bundes-Sport 

GmbH zu stellen. 

J. Spezifische Antragsbestandteile – Zielvereinbarung 

Für das Förderjahr 2021 kann das bestehende Verbandskonzept 2020 bei allfälligen 

inhaltlichen Änderungen (Maßnahmen, Zielzahlen etc.) entsprechend adaptiert und für das 

Jahr 2021 neuerlich eingereicht werden. Ein Vorschlag für die entsprechende einfache 

Umsetzung wird von der Bundes-Sport GmbH erstellt. Anzupassen ist jedenfalls die 

Verteilung der Mittel auf die Förderbereiche bzw. auf die Schwerpunktsetzungen. 

 

Für die Bundes-Sport GmbH 

 

 

Wien, 16.07.2020 


